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Offenbach, den 11.6.2018 

Dr. Keßler ./. Freistaat Sachsen 

Sehr geehrter Herr Justizminister Gemkow, 

leider muss ich ein weiteres Anliegen an Sie herantragen. Wieder einmal geht es um die Vor-
gehensweise der Staatsanwaltschaft Leipzig, die meiner Meinung nach die ihr auferlegten 
rechtsstaatlichen Bindungen gewaltig überspannt hat. Im Vordergrund steht dabei Staatsan-
wältin Zimmermann. Ihre Vorgehensweise macht mich fassungslos. Sie führte bereits zu mas-
siven Schäden, weshalb ich Sie bitte, über meine aus ihrem Verhalten resultierenden Staats-
haftungsansprüche zu entscheiden. Sollte ich kein Einlenken feststellen, werde ich den Frei-
staat Sachsen verklagen. 

Wegen des nachstehenden Sachverhalts bitte ich außerdem, gegen Staatsanwältin Zimmer-
mann disziplinarrechtlich vorzugehen. Darüber hinaus erstatte ich Strafantrag wegen Verleum-
dung und Beleidigung. Geben Sie daher bitte den Vorgang an die Staatsanwaltschaft Leipzig 
sowie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden weiter. 

Bereits in meinen Schreiben vom 12.12.2017 sowie 27.03.2018 hatte ich mich bei Ihnen über 
die massive Verfolgung meiner Person durch die sächsische Justiz beklagt, die einen beson-
deren Ausprägungsfall der „weißen Folter“ darstellt. Besonders hervorgetan hat sich dabei die 
Staatsanwaltschaft Leipzig, die seit mehr als 20 Jahren jegliche Unabhängigkeit und jegliches 
Augenmaß vermissen ließ. Ich gehe inzwischen davon aus, dass mich die sächsische Justiz 
auf einer schwarzen Liste führt. 

Nun geht es um ein Strafverfahren, welches am 3. bzw. 17.5.2018 vor der 5. Kammer des 
Landgerichts Leipzig stattfinden sollte. Es befasst sich mit meiner Beratungstätigkeit für die 
GrosseDruck Media GmbH. Diese blieb mir Honorar in Höhe eines deutlich sechsstelligen 
Betrags schuldig. Im Gegenzug hatte ich gemäß einer mit dem Prokuristen Holger Mißbach 
getroffenen Absprache 70 T€ von meiner Mandantin einbehalten bzw. verrechnet. 230 T€ 
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musste ich dennoch ausbuchen. Meine Vorgehensweise sieht die Staatsanwaltschaft Leipzig 
als strafbar an. Gegen den für die Nichtzahlung meines Honorars verantwortlichen früheren 
Geschäftsführer Klaus-Jochen Rolka ging sie dagegen nicht vor, frei nach der Devise, dass 
ich Schädigungshandlungen Dritter – unabhängig von der Schadenshöhe – hinzunehmen 
habe. Damit folgt die Staatsanwaltschaft einer eigenen Linie, deren zeitliches Ausmaß sich 
auf fast 15 Jahre erstreckt. 

Die fraglichen Verhandlungstermine vor dem Landgericht Leipzig konnte ich wegen einer nach 
wie vor bestehenden Verhandlungsunfähigkeit nicht wahrnehmen. Meine Erkrankung stellt zu-
gegebenermaßen kein Novum dar. Sie geht auf die seit 20 Jahren andauernden Attacken der 
sächsischen Justiz zurück und schlägt sich in regelmäßigen schweren Depressionen nieder. 
Letztere werden durch Ereignisse ausgelöst, die mit meinen Erfahrungen im Freistaat Sach-
sen, insbesondere mit meiner Behandlung durch die sächsische Justiz in Zusammenhang ste-
hen. 

In dem Verfahren vor dem Landgericht Leipzig hat die Staatsanwaltschaft in gewohntem Aus-
maß einseitig ermittelt und Vorwürfe bewusst konstruiert. Meinem Entlastungsvorbringen ging 
sie dabei traditionell schon nicht nach. Dies galt insbesondere für die Vernehmung des Proku-
risten Mißbach, meinem Kronzeugen, durch den sich alles leicht aufklären ließe. Mehrfach 
hatte ich um seine Vernehmung gebeten, zumal er in der Vergangenheit einen Selbstmord-
versuch unternommen hatte und daher psychisch angeschlagen war. Die Staatsanwaltschaft 
glaubte allerdings, man könne diesem Entlastungsbeweis auch noch im Rahmen einer Haupt-
verhandlung nachgehen. Dies halte ich aufgrund der Verpflichtung, objektiv zu ermitteln, für 
absolut falsch. 

Holger Mißbach verstarb vor etwa 5 Jahren. Eine rechtzeitige Vernehmung seiner Person war 
wohl auch deshalb nicht gewünscht, weil diese die Anklage der Staatsanwaltschaft im Früh-
stadium zu Fall gebracht hätte. Bereits dieses Versäumnis halte ich für klar rechtsstaatswidrig. 

Aber es kommt noch besser: In der Vergangenheit hat die Staatsanwaltschaft Leipzig immer 
besonders intensiv mit der Boulevardpresse korrespondiert und dieser Auskünfte aus Straf-
verfahren gegeben, natürlich in besonders einseitiger Weise. Im Jahr 2006 verlor ich aufgrund 
einer Indiskretion der damaligen Staatsanwältin Eßer-Schneider – sie führte zu einem fast 
ganzseitigen Artikel auf Seite 3 der BILD – 90 % meiner Mandate. Darunter befand sich auch 
das Mandat der Sparkasse Leipzig, die ich anlässlich der Fusion mit der Kreissparkasse Tor-
gau-Oschatz beraten hatte. 

Normalerweise vertrat die Anwaltssozietät CMS die Sparkasse. Das Fusionsmandat war je-
doch an mich gegangen. Bei der Kanzlei CMS arbeitet – was jetzt nicht wirklich verwundert – 
der Ehemann von Staatsanwältin Eßer-Schneider. Ein klarer Fall von Vetternwirtschaft bzw. 
fehlender Unabhängigkeit einer Staatsanwältin, die offensiv Marktbereinigung über die BILD 
zugunsten ihres Ehemannes betrieb. Mehrere Beschwerden meines Rechtsanwalts Curt-
Matthias Engel über diese Vorgehensweise bzw. die persönlichen Verflechtungen der Staats-
anwältin, bei dem zuständigen Oberstaatsanwalt blieben ohne Gehör. 

Der intensive Austausch zwischen Eßer-Schneider und der BILD machten mir jedoch endgül-
tig klar, wie wenig rechtsstaatliche Bindungen sowie die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit 
der Staatsanwaltschaft tatsächlich gelten. 

Zwei Jahre später wiederholten sich die Ereignisse anlässlich eines anderen Strafverfahrens. 
Dort wurde zwar die Eröffnung der Hauptverhandlung durch das Landgericht Leipzig sowie 
das Oberlandesgericht Dresden abgelehnt, dennoch landeten nach des besonderen Engage-
ments von Eßer-Schneider die Vorwürfe direkt in der BILD. 

Gesundheitlich hatte mich dies stark mitgenommen. Denn immerhin hatte Staatsanwältin E-
ßer-Schneider sogar die Verhängung eines sofortigen Berufsverbots gegen mich beantragt. 
Eßer-Schneider warf mir vor, Honorare abgerechnet zu haben, ohne dass ich überhaupt tätig 
geworden sei. Dies war eindeutig wahrheitswidrig, denn immerhin hatte eine von ihr angeord-
nete Durchsuchung meines Anwaltsbüros, meterlange Aktenstapel, welche die Komplexität 
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meines Beratungsmandats dokumentierten, zu Tage befördert. Eßer-Schneider blieb jedoch 
bei ihren Vorwürfen. 

Niemand ist derartigen Attacken auf Dauer gewachsen. Aber es kam noch dicker: 

Am 27.6.2011 gab die Rechtspflegerin Macht vom Insolvenzgericht Leipzig der BILD umfas-
send Auskunft zu meinem Insolvenzverfahren, also zu sehr persönlichen Dingen. Sie scheint 
dies als normal angesehen zu haben. Jedenfalls bestätigte sie mir gegenüber, sie habe sich 
zu dieser Vorgehensweise entschlossen, da ich nicht für sie erreichbar gewesen sei. Ihre An-
gaben gegenüber der BILD waren absolut ehrverletzend, da sie jeglicher Grundlage entbehr-
ten. Rechtsstaatliche Bindungen, insbesondere mein allgemeines Persönlichkeitsrecht, spiel-
ten dabei keine Rolle. Dass die BILD aus diesen Informationen einen vernichtenden Artikel 
auf Seite 3 publizierte und ihn darüber hinaus im Internet veröffentlichte, wo er bei Google 
lange auf Platz 1 positioniert war, schien sie nicht weiter zu kümmern. Gleiches gilt für die 
empfindlichen Schäden, die sie dadurch anrichtete. 

Einen weiteren Bericht veranlasste die Staatsanwaltschaft Leipzig am 20.9.2016. Dort ging es 
zwar um ein gegen meine ehemalige Sekretärin gerichtetes Strafverfahren, welches ich ein-
geleitet hatte, die BILD holte aber auch hier zum Rundumschlag gegen meine Person aus. 

Die Schlagzeilen zu beiden Artikeln sind auf Seite 1 bei Google verfügbar, sofern man meinen 
Namen mit dem Zusatz Leipzig in der Suchmaschine eingibt. 

Nun hat sich die Staatsanwaltschaft Leipzig in Gestalt der Staatsanwältin Zimmermann selbst 
übertroffen. Die öffentliche Hetzkampagne erreichte einen neuen Höhepunkt. Nachdem ich im 
Mai 2018 aufgrund der bestehenden Verhandlungsunfähigkeit nicht beim Landgericht Leipzig 
erscheinen konnte, um mein Verhalten zu rechtfertigen, äußerte sich Staatsanwältin Zimmer-
mann eingehend gegenüber der BILD zu diesem Strafverfahren. Dies geschah in einer nicht 
mehr hinnehmbaren, überzogenen und völlig einseitigen Weise. 

Es ist schon von vornherein fraglich, ob sich Staatsanwältin Zimmermann überhaupt gegen-
über der Boulevardpresse äußern durfte. Denn ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit 
besteht sicherlich acht Jahre nach meinem Abschied aus Leipzig nicht mehr. Als Organ der 
Rechtspflege wäre Staatsanwältin Zimmermann jedoch gehalten gewesen, allenfalls gering-
fügige Informationen weiterzugeben. Wenn sie sich zu vermeintlich belastenden – und kon-
struierten – Vorwürfen äußert, hätte sie auch Angaben zu meinem Entlastungsvorbringen ma-
chen müssen. Dies hat sie jedoch nicht getan. Stattdessen zog sie in völlig einseitiger Weise 
über mich her. 

Daraus resultierte ein erneut vernichtender Bericht in der BILD, der auch im Internet veröffent-
lich wurde. 

Siehe https://www.tag24.de/nachrichten/landgericht-leipzig-strafverfahren-untrue-ulrich-kess-
ler-anwalt-investor-absturz-verhandlungsunfaehig-558519 

Staatsanwältin äußert sich darin auch zu meiner damaligen finanziellen Situation, die sie je-
doch nicht im Ansatz zu kennen scheint. Wahrscheinlich hat sie diese nicht einmal ermittelt. 
Nur so ist zu erklären, dass sie mein Engagement bei der Durchführung von Immobilien- und 
Biogasprojekten unerwähnt ließ. Immerhin hatte ich hier mehr als 2 Mio. € investiert. Frau 
Zimmermann schließt jedoch aus der Tatsache, dass eins meiner Geschäftskonto einen Ne-
gativsaldo aufwies, auf eine völlige Überschuldung. Auch einen kürzlich zuvor festzustellenden 
Honorareingang über 370 T€ aus meinem Fusionsmandat erwähnte sie mit keiner Silbe. Un-
verwähnt ließ die Staatsanwältin auch ihr ständiges Zurückrudern in der Angelegenheit. Noch 
vor zwei Jahren sah sie die Angelegenheit für derart geringfügig an, dass sie – ohne eine 
Berücksichtigung meines Entlastungsvorbringens – bereit war, den Rechtsstreit gegen eine 
Zahlungsauflage in Höhe von 5.000 € einstellen zu lassen. 

Am Ende wurde ich als jemand stigmatisiert, der Verbindlichkeiten eingeht, obwohl er diese 
nicht erfüllen kann. 

Die Folgen dieser langjährigen Berichterstattung für Psyche sowie meine Arbeitssuche sind 
verheerend. Trotz mehr als 700 Bewerbungen in den vergangenen Jahren ist es mir nicht 

https://www.tag24.de/nachrichten/landgericht-leipzig-strafverfahren-untrue-ulrich-kessler-anwalt-investor-absturz-verhandlungsunfaehig-558519
https://www.tag24.de/nachrichten/landgericht-leipzig-strafverfahren-untrue-ulrich-kessler-anwalt-investor-absturz-verhandlungsunfaehig-558519
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gelungen, eine dauerhafte Beschäftigung einzugehen. Und gerade wegen der in keinster 
Weise zu rechtfertigenden Informationspolitik der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde mir – nach 
mündlicher Zusage – von einem Arbeitgeber eine Absage erteilt (siehe Anlage). 

Die Voraussetzungen für einen bestehenden Staatshaftungsanspruch liegen daher auf der 
Hand. Ich beabsichtige, den Freistaat Sachsen sowie Frau Staatsanwältin Zimmermann we-
gen dieser Vorgehensweise zur Rechenschaft zu ziehen. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, über 
meine Schadensersatz- bzw. Schmerzensgeldansprüche bis zum 

25.06.2018 

zu entscheiden. Sollten die Vorgänge nicht zu meiner Zufriedenheit aufgearbeitet und meine 
Ansprüche erfüllt werden, beabsichtige ich, ohne weitere Vorankündigung Klage zu erheben. 

Aus den vorgenannten Gründen verlange ich außerdem  

Auskunft 

darüber, welche Informationen über meine Person bei der sächsischen Staatsregierung, im 
Justiz- und Innenministerium, im Finanzministerium, beim Amts- und Landgericht Leipzig so-
wie beim Oberlandesgericht in Dresden gespeichert sind. Diese Auskunft hat umfassend zu 
erfolgen. 

Da ich aufgrund der massiven Verfolgung meiner Person nun zu meiner Lebensgefährtin nach 
Samara/Russland ausreisen werde, bitte ich die Korrespondenz künftig über meine Schwester 
(c/o Charlotte Keßler, Richard-Wagner-Straße 28, 66802 Überherrn) zu führen. Meine 
Schwester fungiert dabei als Empfangsbote. Eine Empfangsvollmacht besitzt sie dagegen 
nicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrich Keßler 


